
Gemeinde 

Gontenschwil

EINLADUNGEN UND VORLAGEN

Ortsbürgergemeindeversammlung vom 
Freitag, 12. Juni 2026, 19.30 Uhr,
in der Mehrzweckhalle

Einwohnergemeindeversammlung vom
Freitag, 12. Juni 2026, 20.00 Uhr,
in der Mehrzweckhalle

für die

für die



Zur Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung vom 12. Juni 2026 laden wir alle Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger recht herzlich ein. Die Unterlagen zu den einzelnen Sachgeschäften liegen in der 
Gemeindekanzlei während 14 Tagen vor der Versammlung zur Einsichtnahme durch die Stimmbürgerschaft 
auf.

Die Traktandenlisten zu den Versammlungen sowie die erläuternden Berichte und Anträge des 
Gemeinderates finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Beim Eintritt in das Versammlungslokal ist 
der Stimmrechtsausweis (blau) persönlich abzugeben. 

Abstimmungswochenende – Stimmabgabe
Die Stimmzettel für das Abstimmungswochenende vom 14. Juni 2026 können vor Eintritt in das 
Versammlungslokal zusammen mit dem separaten Stimmrechtsausweis (weiss) persönlich abgegeben 
werden. Ehegatten dürfen einander an der Urne bei gleichzeitiger Abgabe der beiden Stimmrechtsausweise 
vertreten.

Bitte beachten: Für die Abstimmungen vom 14. Juni 2026 sowie die Gemeindeversammlung sind auf-
grund der gesetzlichen Bestimmungen getrennte Stimmrechtsausweise zugestellt worden.
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Traktandenliste

A) Ortsbürgergemeinde

1.	 Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 28. November 2025

2.	 Rechenschaftsbericht des Gemeinderates pro 2025

3.	 Erfolgsrechnung und Bilanz pro 2025

4.	 Verschiedenes und Umfrage

B) Einwohnergemeinde

1.	 Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. November 2025

2.	 Rechenschaftsbericht des Gemeinderates pro 2025

3.	 Kreditabrechnungen:  
a) Gesamtrevision Nutzungsplanung 
b) Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED Kantonsstrassen 
c) Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED Gemeindestrassen 
d) Sanierung Birchstrasse 
e) Sanierung Meteorwasserleitung Birchstrasse

4.	 Erfolgsrechnung und Bilanz pro 2025

5.	 Bruttokredit von CHF 40’000.00 für die Aufhebung der Wasserleitung zwischen der Dorfstrasse 
und der Oberen Egg im Bereich der Parzellen 2477/2372 mit zwei neuen Hauszuleitungen

6.	 Bruttokredite für die Sanierung der Zopfstrasse inkl. Werkleitungen 
a) Strassenbau 	 CHF 175’000.00 
b) Abwasserbeseitigung 	 CHF 200’000.00 
c) Wasserversorgung 	 CHF 145’000.00

7.	 Verschiedenes und Umfrage
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Berichte und Anträge des Gemeinderates

A) Ortsbürgergemeinde

Traktandum 1:	 Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 28. November 2025

Sachverhalt
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 28. November 2025 kann während 14 Tagen 
vor der Gemeindeversammlung eingesehen werden. 

Antrag
Sie wollen das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 28. November 2025 genehmigen. 

Traktandum 2:	 Rechenschaftsbericht des Gemeinderates pro 2025

Sachverhalt
Auf den Seiten 25 bis 28 (Anhang I) befindet sich der Rechenschaftsbericht des Gemeinderates für das 
vergangene Jahr, ergänzt mit verschiedenen statistischen Angaben.

Antrag
Sie wollen den Rechenschaftsbericht pro 2025 genehmigen.
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Traktandum 3:	 Erfolgsrechnung und Bilanz pro 2025

Sachverhalt
Die Erfolgsrechnung der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1’948.60 
(Budget 2025: Aufwandüberschuss CHF 1’000.00) ab.

Die Forstwirtschaft schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 15’152.10 ab (Budget 2025: 
Ertragsüberschuss CHF 100.00). Dieser wird mit einer Einlage in den Waldfonds verbucht. 

Der Forstbetrieb Buholz schliesst gemäss Mitteilung der Finanzverwaltung Zetzwil im Jahr 2025 mit 
einem Ertragsüberschuss von CHF 19’727.24 (Budget 2025: Aufwandüberschuss CHF 24’360.00) ab. 
Der Gewinn wird im Verhältnis der Waldflächen unter den angeschlossenen Gemeinden verteilt. Der 
Anteil für Gontenschwil beträgt CHF 7’843.55 (Budget 2025: CHF 9’700.00 ➔ Gemeindebeitrag an 
budgetierten Aufwandüberschuss).

Der Saldo des Waldfonds betrug per 31. Dezember 2025 CHF 345’889.02 (Vorjahr: CHF 330’736.92)

Einen Überblick über das Rechnungsergebnis für das Jahr 2025 finden Sie im Anhang II dieser Vorlage. 
Der vollständige Rechnungsauszug kann bei der Abteilung Finanzen eingesehen resp. angefordert werden 
(Tel. 062 767 10 50). Zudem steht die Rechnung 2025 unter www.gontenschwil.ch / Dienstleistungen 
der Abteilung Finanzen als Download bereit. 

Antrag
Sie wollen die Erfolgsrechnung und die Bilanz pro 2025 genehmigen.
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B) Einwohnergemeinde

Traktandum 1:	 Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. November 2025

Sachverhalt
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. November 2025 kann während 14 Tagen 
vor der Gemeindeversammlung eingesehen werden. 

Antrag
Sie wollen das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. November 2025 genehmigen. 

Traktandum 2:	 Rechenschaftsbericht des Gemeinderates pro 2025

Sachverhalt
Auf den Seiten 35 bis 42 (Anhang III) befindet sich der Rechenschaftsbericht des Gemeinderates für 
das vergangene Jahr, ergänzt mit verschiedenen statistischen Angaben.

Antrag
Sie wollen den Rechenschaftsbericht pro 2025 genehmigen.
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Traktandum 3:	 Kreditabrechnungen: 
a) Gesamtrevision Nutzungsplanung 
b) Umrüstung Strassenbeleuchtung LED Kantonsstrassen 
c) Umrüstung Strassenbeleuchtung LED Gemeindestrassen 
d) Sanierung Birchstrasse 
e) Sanierung Meteorwasserleitung Birchstrasse

Sachverhalt

a) Gesamtrevision Nutzungsplanung

Kreditvergleich�
Verpflichtungskredit vom 13. Mai 2011		  CHF	 220’000.00
Zusatzkredit vom 17. Juni 2016		  CHF	 170’000.00
Zusatzkredit vom 21. Juni 2019		  CHF	 140’000.00
Bruttoanlagekosten		  CHF	 559’548.87

Kreditüberschreitung		  CHF	 29’548.87

Einnahmen�
Passivierung (Staatsbeitrag)		  CHF	 62’891.40

Nettoinvestitionen�
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		  CHF	 559’548.87
./. Einnahmen		  CHF	 62’891.40

Nettoinvestitionen		  CHF	 496’657.47
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Begründung der Kreditüberschreitung
–	 Die übergeordneten Gesetze und Grundlagen änderten sich während des Erarbeitungsprozesses 

der Revision der Nutzungsplanung wesentlich. Dies führte zu verschiedenen Verzögerungen und 
es entstanden unerwartete Mehraufwendungen. Vor allem die Teilrevision des eidgenössischen 
Raumplanungsgesetzes (RPG), welches das Schweizer Stimmvolk am 3. März 2013 angenommen 
hat, führte zu wesentlichen Änderungen in der Nutzungsplanung.

–	 Aktualisierung der Grundlagen wie das Natur- und Landschaftsinventar und das Bauinventar.

–	 Abstimmung von neuen kommunalen Planungsverfahren auf die laufende Revision der Nutzungsplanung.

–	 Vertiefte Abklärungen betreffend der Auszonungen und Massnahmen zur Förderung der lnnen-
entwicklung in Abstimmung mit dem Ortsbild, Bearbeitung einzelner Vorhaben wie Spezialzonen 
Schwarzenberg und Hasel, Aussiedlungen, Gestaltungspläne sowie zusätzliche Eingaben im Rahmen 
der Mitwirkung und Abklärungen zur Mehrwertabgabe.

b) Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED Kantonsstrassen

Kreditvergleich�
Verpflichtungskredit vom 24. November 2023		  CHF	 190’000.00
Bruttoanlagekosten		  CHF	 137’037.40

Kreditunterschreitung		  CHF	 52’962.60

Einnahmen�
keine

Nettoinvestitionen�
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		  CHF	 137’037.40
./. Einnahmen		  CHF	 0.00

Nettoinvestitionen		  CHF	 137’037.40
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Begründung der Kreditunterschreitung
Zum Zeitpunkt als der Verpflichtungskredit an der Gemeindeversammlung eingeholt wurde, war die 
Grundlage für den bewilligten Kredit eine Kostenschätzung. Aufgrund der damals allgemein herrschenden 
Situation auf dem Rohstoffmarkt konnte kein Unternehmer ein verbindliches Angebot unterbreiten. Der 
Aufwand für die Modernisierung der Strassenbeleuchtung auf LED-Technik entlang der Kantonsstrassen 
fiel gemäss vorliegender Abrechnung wesentlich tiefer aus.

c) Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED Gemeindestrassen

Kreditvergleich�
Verpflichtungskredit vom 24. November 2023		  CHF	 120’000.00
Bruttoanlagekosten		  CHF	 66’558.10

Kreditunterschreitung		  CHF	 53’441.90

Einnahmen�
keine

Nettoinvestitionen�
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		  CHF	 66’558.10
./. Einnahmen		  CHF	 0.00

Nettoinvestitionen		  CHF	 66’558.10

Begründung der Kreditunterschreitung
Siehe vorstehende Begründung zur Kreditabrechnung Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED  
entlang der Kantonsstrassen. 
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d) Sanierung Birchstrasse

Kreditvergleich�
Verpflichtungskredit vom 16. Juni 2023		  CHF	 205’000.00
Bruttoanlagekosten		  CHF	 139’005.50

Kreditunterschreitung		  CHF	 65’994.50

Einnahmen�
keine

Nettoinvestitionen�
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		  CHF	 139’005.50
./. Einnahmen		  CHF	 0.00

Nettoinvestitionen		  CHF	 139’005.50

Begründung der Kreditunterschreitung
Da die EWS Energie AG in vergangenen Jahren Trassee realisiert hatte, gab es Einsparungen beim 
Fundationsmaterial und bei den Belägen. Die Felslage war tiefer als angenommen, weshalb kein 
Felsabtrag notwendig war. Es wurden keine seitlichen Anschlüsse aus Quellwasserfassungen angetrof-
fen. Zudem konnten die Aufträge günstiger vergeben werden und die Kostenreserve wurde nicht benötigt. 
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e) Sanierung Meteorwasserleitung Birchstrasse

Kreditvergleich�
Verpflichtungskredit vom 16. Juni 2023		  CHF	 160’000.00
Bruttoanlagekosten	 CHF	 72’762.60
Vorsteuern	 CHF	  5’893.75 	 CHF	 78’656.35

Kreditunterschreitung		  CHF	 81’343.65

Einnahmen�
keine

Nettoinvestitionen�
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		  CHF	 72’762.60
./. Einnahmen		  CHF	 0.00

Nettoinvestitionen		  CHF	 72’762.60

Begründung der Kreditunterschreitung
Siehe vorstehende Begründung zur Kreditabrechnung Sanierung Birchstrasse.

Prüfung durch die Finanzkommission
Die Finanzkommission hat sämtliche Kreditabrechnungen geprüft und empfiehlt deren Genehmigung. 

Antrag
Sie wollen folgende Kreditabrechnungen genehmigen: 
a)	 Gesamtrevision Nutzungsplanung
b)	 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED Kantonsstrassen
c)	 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED Gemeindestrassen
d)	Sanierung Birchstrasse
e)	 Sanierung Meteorwasserleitung Birchstrasse
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Traktandum 4:	 Erfolgsrechnung und Bilanz pro 2025

Sachverhalt
a)	 Allgemeines

Einwohnergemeinde
Die Rechnung 2025 der Einwohnergemeinde Gontenschwil schliesst nach Vornahme der gesetzmässigen 
Abschreibungen von CHF 406’479.10 und einer letztmals erfolgten Entnahme aus der Aufwertungsreserve 
von CHF 168’009.00 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 87’703.82 ab. Budgetiert wurde ein 
Aufwandüberschuss im Betrag von CHF 109’800.00. Insgesamt schliesst die Jahresrechnung der 
Einwohnergemeinde somit um CHF 197’503.82 besser ab, als erwartet. Das operative Ergebnis be-
trägt CHF -80’305.18 (Budget: CHF -277’800.00). 

Erfolgsrechnung
Einwohnergemeinde

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024

Betrieblicher Aufwand 8’042’732.60 8’046’600.00 8’340’224.06
Betrieblicher Ertrag 7’475’277.35 7’206’400.00 7’965’285.89
= Ergebnis aus betrieblicher 

Tätigkeit
-567’455.25 -840’200.00 -374’938.17

Ergebnis aus Finanzierung 487’150.07 562’400.00 90’907.70
= Operatives Ergebnis -80’305.18 -277’800.00 -284’030.47
Ausserordentliches Ergebnis 168’009.00 168’000.00 179’293.00
= Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 87’703.82 -109’800.00 -104’737.47

Im vorstehenden Ergebnis ist u.a. auch der Gewinn aus dem Verkauf der gemeindeeigenen Parzelle 901 
(westlich Gemeindehaus) mit einem Betrag von CHF 519’350.00 verbucht. Dieser Veräusserungsgewinn 
ist einmalig und war im Budget 2025 mit CHF 518’000.00 berücksichtigt. Ohne diesen Ertrag wäre 
das operative Ergebnis entsprechend schlechter ausgefallen. 

Im Weitern erfolgte wie vorstehend bereits erwähnt, letztmals eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve 
von CHF 168’009.00. Der Restbestand der Aufwertungsreserve von CHF 2’330’824.00 wurde per 31. 
Dezember 2025 dem Eigenkapital übertragen. Dieses beträgt per Ende 2025 CHF 13’656’102.00.
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Die Ursachen für das um CHF 197’503.82 bessere Ergebnis sind vielfältig. Die markantesten Nettoaufwand-
Abweichungen gegenüber dem Budget haben sich insbesondere in folgenden Dienststellen ergeben:

0220	 Allgemeine Dienste, übriges	 (Mehraufwand)	 CHF	 26’235.52
2130	 Oberstufe	 (Minderaufwand)	 CHF	 53’450.15
2300	 Berufliche Grundbildung	 (Mehraufwand)	 CHF	 29’488.50
5720	 Materielle Hilfe CH/Ausländer	 (Minderaufwand)	 CHF	 37’283.38
5730	 Asylwesen	 (Mehrertrag)	 CHF	 64’534.34
5790	 Fürsorge, übriges 	 (Minderaufwand)	 CHF	 28’395.98
6150	 Gemeindestrassen	 (Minderaufwand)	 CHF	 71’082.86
7900	 Raumordnung	 (Mehraufwand)	 CHF	 65’047.45
9100	 Gemeindesteuern	 (Minderertrag)	 CHF	 79’167.06
9610	 Zinsen (Dividenden)	 (Minderertrag)	 CHF	 61’675.37

Erläuterungen zu den vorstehenden Abweichungen:

0220 Allgemeine Dienste, übriges
Der Aufwand der externen Bauverwaltung ist aufgrund reger Bautätigkeit, Abklärungsaufträgen und 
einer grossen Anzahl an allgemeinen Anfragen wesentlich höher ausgefallen als budgetiert. Es konn-
ten jedoch auch höhere Baubewilligungsgebühren verrechnet werden. 

2130 Oberstufe
Die Schulgelder sowie die Lehrerbesoldungsanteile unterliegen grossen Schwankungen und variieren 
zum Teil stark. Die Schulgeldabrechnung für die Kreisschule aargauSüd ist um rund CHF 37’000.00 
tiefer ausgefallen als budgetiert. Im Weitern ist auch die Abrechnung der Lehrerbesoldungsanteile zu 
Gunsten der Gemeinde ausgefallen. 

2300 Berufliche Grundbildung
Die Schulgelder an kantonale Schulen (Berufsschulen) unterliegen jährlichen Schwankungen und sind 
jeweils schwer zu budgetieren, da im Zeitpunkt der Budgetierung jeweils nicht bekannt ist, wer wel-
che Schule besucht. 

5720 Materielle Hilfe CH/Ausländer
Die Ausgaben für die Materielle Hilfe ist erfreulicherweise zum dritten Mal in Folge rückläufig gewe-
sen. Gegenüber dem Budget resultierten Einsparungen von fast CHF 42’000.00.
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5730 Asylwesen
Diese Funktion beinhaltet den Zahlungsverkehr des Asylbereichs. Es wird unterschieden zwischen 
Asylbewerbern und den anerkannten Flüchtlingen. Grundsätzlich gilt, dass die Auslagen in diesem 
Bereich grossmehrheitlich durch Bund und Kanton gedeckt werden. Die Aufwendungen bewegen sich 
mit rund CHF 135’000.00 in derselben Höhe wie im Vorjahr. Der budgetierte Aufwand wurde um CHF 
12’600.00 unterschritten. Die im Jahr 2025 verbuchten Rückerstattungen von Bund und Kanton fie-
len um CHF 50’000.00 höher aus als budgetiert. 

5790 Fürsorge, übriges
Der Anteil an den Betriebskosten für den Sozialdienst des Bezirks Kulm belaufen sich im Rechnungsjahr 
auf CHF 333’000.00. Gegenüber dem Budget bedeutet dies eine Einsparung von CHF 35’000.00.

6150 Gemeindestrassen
Diese Nettoaufwand-Abweichung ist auf verschiedene Positionen zurückzuführen. Der Unterhalt für 
Strassenschächte (CHF -13’000.00) und die Strassenbeleuchtung (CHF -9’000.00) ist geringer ausge-
fallen. Zudem wurden keine externen Maschinen und Geräte zugemietet (CHF -5’000.00). Das Bauamt 
war im Jahr 2025 vom Stellenetat her nicht immer komplett besetzt, weshalb weniger eigene Stunden 
für den Strassenunterhalt eingesetzt wurden. Die interne Verrechnung der Lohn- und Sozialleistungsanteile 
fielen beim Strassenunterhalt um CHF 55’000.00 entsprechend tiefer aus. Eine Verkehrserhebung  
(CHF +5’000.00) sowie ein höherer Betriebskostenanteil für die Wischmaschine (CHF +8’000.00)  
verursachten gegenüber dem Budget zusätzliche Kosten. Für die sanierte Tannenmoosstrasse fielen im 
Jahr 2025 erstmals Abschreibungen von rund CHF 18’700.00 an. Diese zusätzlichen Abschreibungen  
gegenüber der Jahresrechnung 2024 wurden bei der Budgetierung nicht berücksichtigt. Nach der  
Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED-Technik richtet der Kanton für Leuchtstellen ent-
lang der Kantonsstrasssen im Innerortsbereich eine sogenannte Beleuchtungsentschädigung von  
CHF 200.00 / Leuchtstelle aus. Diese Entschädigung war im Budget 2025 nicht enthalten. 

7900 Raumordnung
Die Kosten für die Beratung und Begleitung bei der Erarbeitung und Änderung von Sondernutzungsplänen 
sind um CHF 15’000.00 höher ausgefallen als budgetiert. Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung 
konnte im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Die dafür angefallenen Kosten wurden aktiviert und sind 
im Folgejahr (2025) erstmals abzuschreiben. Die hier verbuchten Abschreibungen im Umfang von rund 
CHF 50’000.00 waren nicht budgetiert. 
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9100 Gemeindesteuern
Die Einkommenssteuern im aktuellen Rechnungsjahr (2025) betragen CHF 4’183’910.45 und sind 
knapp CHF 60’000.00 höher als budgetiert. Die Einkommenssteuern aus Vorjahren sind hingegen um 
etwas mehr als CHF 25’000.00 tiefer ausgefallen. Die Vermögenssteuern im aktuellen Rechnungsjahr 
sind um CHF 28’000.00 höher ausgefallen. Die Quellensteuern sind mit fast CHF 200’000.00 fast 
doppelt so hoch, wie veranschlagt. Jedoch sind die Gewinn- und Kapitalsteuern rückläufig und gegen-
über dem Budget um CHF 46’000.00 tiefer ausgefallen.

9610 Zinsen (Dividenden)
Die EWS Energie AG hat für das Geschäftsjahr 2024 keine Dividende ausbezahlt. Gegenüber dem Budget 
entspricht dies einem Minderertrag von CHF 44’000.00.

Eigenwirtschaftsbetriebe

Wasserversorgung
Die Wasserversorgung erzielt nach Vornahme der planmässigen Abschreibungen von CHF 89’208.40 
einen Ertragsüberschuss von CHF 167’254.21 (Budget: Ertragsüberschuss CHF 86’500.00). Das ope-
rative Ergebnis entspricht dem Ertragsüberschuss.

Abwasserbeseitigung
Die Abwasserbeseitigung schliesst nach Vornahme der planmässigen Abschreibungen von CHF 80’895.45 
mit einem Ertragsüberschuss von CHF 163’840.03 (Budget: Ertragsüberschuss CHF 125’800.00) ab. 
Das operative Ergebnis entspricht dem Ertragsüberschuss.

Abfallbewirtschaftung
Bei der Abfallbewirtschaftung sind keine Abschreibungen vorzunehmen. Sie schliesst mit einem 
Ertragsüberschuss von CHF 11’171.25 (Budget: Ertragsüberschuss CHF 2’500.00) ab. Das operative 
Ergebnis entspricht dem Ertragsüberschuss.
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b)	 Gesamtüberblick über das Ergebnis

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
Einwohnergemeinde ohne Betriebe 87’703.82 -109’800.00 -104’737.47
Wasserversorgung 167’254.21 86’500.00 207’661.28
Abwasserbeseitigung 163’840.03 125’800.00 386’107.25
Abfallbewirtschaftung 11’171.25 2’500.00 53’933.34
Total Einwohnergemeinde mit 
Betrieben

429’969.31 105’000.00 542’964.40

c)	 Abschreibungen

In der Rechnung 2025 sind folgende Abschreibungen enthalten:

Funktion Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
0290 Verwaltungsliegenschaften 16’785.65 16’800.00 16’785.65
1500 Feuerwehr 5’884.15 5’900.00 5’884.15
1620 Zivilschutz 4’254.50 4’300.00 4’254.45
2170 Schulliegenschaften 116’866.55 110’500.00 110’427.25
3410 Sport 26’790.30 26’800.00 26’790.35
3420 Freizeit 9’913.20 9’900.00 9’913.25
6150 Gemeindestrassen 152’497.20 128’200.00 128’157.85
7410 Gewässerverbauungen 4’088.50 4’100.00 4’088.50
7710 Friedhof und Bestattung 19’733.30 19’700.00 19’733.25
7900 Raumordnung 49’665.75 0.00 0.00
Total Einwohnergemeinde 406’479.10 326’200.00 326’034.70
7101 Wasserversorgung 89’208.40 89’200.00 89’208.30
7201 Abwasserbeseitigung 53’415.20 50’900.00 50’995.45
7301 Abfallbewirtschaftung 0.00 0.00 0.00
Total inkl. Betrieben 549’102.70 466’300.00 466’238.45
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Einen Überblick über das Rechnungsergebnis für das Jahr 2025 finden Sie im Anhang II dieser Vorlage. 
Der vollständige Rechnungsauszug kann bei der Abteilung Finanzen eingesehen resp. angefordert werden 
(Tel. 062 767 10 50). Zudem steht die Rechnung 2025 auf www.gontenschwil.ch unter Dienstleistungen 
der Abteilung Finanzen als Download bereit. 

Prüfung durch die Finanzkommission
Die Finanzkommission sowie die externe Revisionsstelle haben die Jahresrechnung 2025 geprüft und 
empfehlen deren Genehmigung. 

Antrag
Sie wollen die Erfolgsrechnung und die Bilanz pro 2025 genehmigen.
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Traktandum 5:	 Bruttokredit von CHF 40’000.00 für die Aufhebung der Wasserleitung zwi-
schen der Dorfstrasse und der Oberen Egg im Bereich der Parzellen 2477/2372 
mit zwei neuen Hauszuleitungen

Sachverhalt
Die EWS Energie AG beabsichtigt das bestehende Elektrotrassee im Abschnitt vom Einmündungsbereich 
Dorfstrasse/Alte Strasse bis zur Trafostation TS Egg (Obere Egg) zu erneuern. 

Das neue Elektrotrassee soll im östlichen Gehweg entlang der Dorfstrasse in Richtung Reinach geführt 
werden. Im Bereich der Parzellen Nrn. 2477 und 2372 ist vorgesehen, die Kabelschutzrohre nach Osten 
abzuzweigen und über private Grundstücke bis zur Trafostation Egg zu verlegen (entspricht weitgehend 
dem bestehenden Leitungsverlauf). 

Aktuell besteht parallel zur Elektroleitung auch eine Transportleitung (Guss/Durchmesser Ø 100 mm) 
der Wasserversorgung. Die öffentliche Wasserleitung verläuft über die privaten Parzellen Nrn. 2477, 
2372, 2672, 2667, 2482 und 2398. An dieser Leitung sind auch die Hausanschlüsse der Liegenschaften 
Dorfstrasse 631 und Dorfstrasse 488 angeschlossen. 

Derzeit ist der Erschliessungsplan für das Gebiet «Sonnegg-Soneggrain-Obere Egg» in Erarbeitung. 
Gemäss dieser Planung ist vorgesehen, dass die wassertechnische Baulanderschliessung über die be-
stehende Wasserleitung im Sonneggrain erfolgen soll. 

Die bestehende Verbindungsleitung der Wasserversorgung von der Dorfstrasse zur Oberen Egg wird nicht 
mehr benötigt und kann ausser Betrieb genommen werden. Für die beiden Liegenschaften Dorfstrasse 
631 und Dorfstrasse 488 werden neue Zuleitungen für die Hausanschlüsse direkt ab der Wasserleitung 
in der Kantonsstrasse erstellt. 

Zusätzlich werden die beiden bestehenden Streckenschieber im Bereich Obere Egg durch einen neuen 
Streckenschieber ersetzt. 
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Gemäss Kostenvoranschlag ist mit folgenden Aufwendungen zu rechnen: 

–	 Tiefbau / Grabarbeiten	 CHF	 18’000.00
–	 Rohrleitungsbau	 CHF	 14’000.00
–	 Honorar und Nebenkosten	 CHF	 3’700.00
–	 Unvorhergesehenes 	 CHF	 1’300.00
–	 Mehrwertsteuer 8.1% + Rundung	 CHF	 3’000.00

Total rund	 CHF	 40’000.00

Die Aufwendungen werden dem Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung belastet. 

Antrag
Sie wollen für die Aufhebung der Wasserleitung zwischen der Dorfstrasse und der Oberen Egg im Bereich 
der Parzellen 2477/2372 mit zwei neuen Hauszuleitungen einen Bruttokredit von CHF 40’000.00 
genehmigen.
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Traktandum 6:	 Bruttokredite für die Sanierung der Zopfstrasse inkl. Werkleitungen 
a) Strassenbau	 CHF 175’000.00 
b) Abwasserbeseitigung	 CHF 200’000.00 
c) Wasserversorgung	 CHF 145’000.00

Sachverhalt

1. Ausgangslage
Die Zopfstrasse befindet sich optisch in einem schlechten Allgemeinzustand und ist zu sanieren. Der 
zu sanierende Projektperimeter erstreckt sich ab Einmündung Geisshofstrasse in südöstlicher Richtung 
auf einer Länge von ca. 155 m bis auf Höhe der Liegenschaft Müller. Konkret handelt es sich um die 
Strassenparzelle 1418, welche sich im Eigentum der Einwohnergemeinde befindet.

Innerhalb des Strassenraums verlaufen Entwässerungsleitungen (Schmutzwasserleitungen und 
Strassenentwässerung), Wasserleitungen sowie EW-Leitungen. 

2. Zustandsuntersuchungen
Bei der bestehenden Strasse sind visuell verschiedene Oberflächenschäden (Rissbilder, Belagsflicke, 
Ausbrüche) gut erkennbar. 

Der Zustand der bestehenden Entwässerungsanlagen im Strassenbereich ist erhoben worden. Es hat 
sich anhand der Kanalfernsehaufnahmen gezeigt, dass die gesetzlichen Anforderungen nicht mehr er-
füllt werden. Als Schadensbilder liegen Scherbenbildung, komplexe Rissbildungen, offene Fugen und 
Auswaschungen vor. Eine Sanierung der Leitung ist auf Grund des Schadensbildes und ihres Alters 
nicht sinnvoll. 

Der Zustand der an die heutige Sammelleitung angeschlossenen Hausanschlüsse (2 Liegenschaften) 
werden mit Kanalfernsehen zu Lasten des Projekts erfasst. Falls sich zeigt, dass der Leitungszustand 
den heutigen gesetzlichen Anforderungen (GschG; funktionstüchtige und dichte Abwasserleitung) nicht 
mehr genügt, müssen diese zu Lasten der jeweiligen Grundeigentümer saniert werden. 

Die bestehende Wasserleitung (Guss NW 100 mm) hat ihr Alter erreicht und ist im Rahmen der 
Gesamtsanierung zu ersetzen. 
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3. Bauprojekt

3.1 Strassenbau
Der Projektperimeter des Strassenbaus ist praktisch identisch mit jenem des Werkleitungsbaus. Die be-
stehende Höhenlage der heutigen Strassenoberfläche wird weitgehend übernommen. 

Die ausparzellierte Strassenbreite beträgt 2.93 bis 3.16 m. Der Begegnungsfall PW-PW kann daher 
nicht abgedeckt werden. 

Das anfallende Oberflächenwasser wird an einem Strassenrand geführt. Auf der wasserführen-
den Strassenseite ist ein Doppelbund bzw. eine Stellplatte vorgesehen. Das Projekt sieht 3 neue 
Einlaufschächte vor. 

Die bestehende Strassenbeleuchtung muss aufgrund des neuen Strassenraums in der Lage leicht ver-
schoben und mit Kabelschutzrohren neu eingeschlauft werden. Der bestehende Beleuchtungskörper 
kann im Projekt übernommen werden. 

3.2 Abwasserbeseitigung
Die Linienführung für die neue Mischwasserleitung ist in der südlichen Strassenhälfte geplant und be-
ginnt beim neuen Kontrollschacht KS 1 in der Geisshofstrasse und endet beim KS 3. 
Im hinteren Projektabschnitt muss infolge Hangwasseraustritt eine neue Sickerleitung erstellt werden. 
Das anfallende Sickerwasser wird im seitlich geführten Graben abgefangen und via Schlammsammler 
einem Sickerschacht zugeführt. 

Im Projekt werden die bestehenden seitlichen Anschlüsse (private Hausanschlüsse) an das neue 
Leitungssystem umgehängt.

Bei den Leitungsneubauten muss das bestehende Längsgefälle aus topografischen Gründen beibehalten 
werden. Bei Leitungen im Mischsystem beträgt der minimale Leitungsdurchmesser im Baugebiet gemäss 
SIA 300 mm. Im Projekt wird das Rohrkaliber Ø 200 mm (PP-Rohr) gewählt, weil das Einzugsgebiet 
begrenzt ist und keine weiteren Flächen entwässert werden. 



22

3.3 Wasserversorgung
Die bestehende Wasserleitung (Guss NW 100 mm) wird altershalber durch ein neues Rohrkaliber (DN 
125) ersetzt. Die bestehenden Anlagen der Löschversorgung (Hydrant) werden ebenfalls ersetzt. Die 
bereits angeschlossenen Liegenschaften werden an das neue Trinkwassernetz umgehängt und mit ei-
nem Hausanschlussschieber versehen. 

Liegenschaften ohne bestehenden Hausanschlussschieber müssen einen solchen auf ihre Kosten (ca. 
CHF 1’500.00/Schieber) erstellen lassen. Die Kosten für das Umhängen ab Hauptleitung bis zur 
Strassenparzelle (max. Länge HA Leitung = 2.00 m) gehen zu Lasten des Projekts. 

4. Realisierung
Es ist geplant, dass mit den Bauarbeiten nach den Sommerferien 2026 gestartet wird und bis Ende 
2026 abgeschlossen sind. 

Während den Bauarbeiten ist mit Behinderungen zu rechnen. Für die Anschlussarbeiten in der 
Geisshofstrasse muss der Zugang je nach Platzverhältnissen umgeleitet werden. 

Die Anwohner werden vor und während der Bauphase über den Bauablauf und allfällige Einschränkungen 
informiert. 

5. Kostenzusammenstellung
Der Investitionsbedarf für die Realisierung des Sanierungsprojekts wurde auf folgende Kostenstellen 
gegliedert: 
– Strassenbau
– Entwässerung
– Wasserversorgung

Die Kostenangaben haben +/- 10% Kostengenauigkeit und wurden mit Preisbasis März 2026 berechnet. 

In der nachfolgenden Kostenaufstellung ist der Investitionsbedarf der EWS Energie AG für ihre 
Netzerweiterung nicht enthalten. Diese Kosten sind von der EWS selber zu tragen und werden sepa-
rat abgerechnet. 

Die Schnittstelle für den Kostenteiler aller am Projekt beteiligten Objektteile (inkl. EW-Netzerweiterung) 
gilt OK Deckbelag, das heisst, dass sich alle Werkbetreiber (inkl. EWS Energie AG) an der Fundationsschicht 
und den bituminösen Belägen sowie an den allgemeinen Kosten wie z.B. Bauinstallation beteiligen.
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Strassenbau (inkl. öffentliche Beleuchtung)
Strassenbau	 CHF	 80’000.00
Abbrüche und Entsorgungen	 CHF	 13’000.00
Seitliche Anpassungen	 CHF	 9’500.00
Kabelarbeiten (Strassenbeleuchtung)	 CHF	 5’000.00
Honorare und Nebenkosten	 CHF	 21’000.00
Notar-, Grundbuch- und Landerwerbskosten	 CHF	 8’000.00
Diverses und Unvorhergesehenes	 CHF	 25’000.00
MWST 8.1% + Rundung	 CHF	 13’500.00

Total	 CHF	 175’000.00

Entwässerung (Kanalisation inkl. Strassenentwässerung sowie Sickerleitung)
Tiefbau / Leitungsbau Kanalisation	 CHF	 115’000.00
Tiefbau / Leitungsbau Sickerleitung	 CHF	 18’500.00
Abbrüche	 CHF	 5’000.00
Umhängearbeiten	 CHF	 6’000.00
Qualitätsprüfungen (Kanalfernsehen/Dichtheitsprüfungen)	 CHF	 3’000.00
Honorare und Nebenkosten	 CHF	 21’000.00
Diverses und Unvorhergesehenes	 CHF	 15’000.00
MWST 8.1% + Rundung	 CHF	 16’500.00

Total	 CHF	 200’000.00

Die Aufwendungen werden dem Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung belastet. 
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Wasserversorgung
Tiefbau / Grabarbeiten	 CHF	 56’000.00
Rohrleitungsbau	 CHF	 50’000.00
Honorare und Nebenkosten	 CHF	 14’500.00
Diverses und Unvorhergesehenes	 CHF	 11’000.00
MWST 8.1% + Rundung	 CHF	 13’500.00

Total 	 CHF	 145’000.00

Die Aufwendungen werden dem Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung belastet.

Antrag
Sie wollen folgende Bruttokredite für die Sanierung der Zopfstrasse inkl. Werkleitungen genehmigen. 
a) Strassenbau	 CHF 175’000.00
b) Abwasserbeseitigung	 CHF 200’000.00
c) Wasserversorgung	 CHF 145’000.00
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Rechenschaftsbericht der Ortsbürgergemeinde 2025
(Forstjahr 2024 / 2025)

Förster B. Gygli berichtet über den Forstbetrieb Gontenschwil – Leutwil – Zetzwil für das 
Forstjahr 2024 / 2025 wie folgt:

Nutzungen	 2025	 2024
Nadelstammholz	 2’040 m3	 2’224 m3

Laubstammholz	 177 m3	 50 m3

Nadelindustrieholz	 422  m3	 675 m3

Laubindustrieholz	 69 m3	 60 m3

Nadelbrennholz	 29 m3	 15 m3

Laubbrennholz	 475 m3	 290 m3

Holzschnitzel	 1’596 m3	 1’190 m3

Total Nutzung	 4’808 m3	 4’614 m3

davon Zwangsnutzung (Wind, Käfer und Schnee)	 55 m3	 100 m3

Holzerlös
Total Holzverkauf (inkl. Privatholz)	 4’995 m3	 4’936 m3

Gesamterlös (inkl. Privatholz)	 CHF 546’329.00	 CHF 452’352.00
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Pflanzungen (wurden gesetzt)	 2025	 2024
Ahorne	 50	 400
Buchen	 0	 0
Douglasien	 150	 150
Eiben	 0	 0
Eichen	 450	 200
Erlen	 20	 200
Fichten	 1’000	 3’800
Föhren	 0	 0
Kirschbäume	 0	 0
Lärchen	 50	 0
Linden	 0	 0
Tannen	 850	 0
Hagebuchen	 0	 0

Total Pflanzungen	 2’570	 4’750
bepflanzte Fläche, ca.	 1.22 ha	 2.50  ha

Jungwaldpflege
Dickungen, Jungwuchs	 18.50 ha	 17.13 ha
Stangenhölzer	 1.04 ha	 8.78 ha

Forstschutz
Aufgestellte Borkenkäferfallen	 14	 15

Naturverjüngung
Auf natürliche Art: Abged. Naturverjüngung ca.	 1.0 ha	 1.0 ha



28

Wegunterhalt
Folgende Arbeiten wurden ausgeführt:

–	 Wo nötig, Beseitigung der Strassenverschmutzung durch Holzerei und Laubabfall
–	 Alle Waldstrassenränder ausgemäht
–	 Je nach Bedarf und Witterung, Kontrolle und Unterhalt der Entwässerungen
–	 Diverse Druckschäden mit Kies ausgebessert
–	 Ca. 1 km Strassen abgerandet

Der Gemeinderat dankt dem Förster und dem Forstpersonal für den Einsatz zu Gunsten des Waldes 
und der Natur bei Wind und Wetter.
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Gemeinde Gontenschwil ORTSBÜRGERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 18’724.90 14’071.30 15’600 12’200 17’256.35 13’491.00
0110 Legislative 600.00 600 584.30
0220 Allgemeine Dienste, übrige 835.05 600 569.55
0291 Waldhaus 17’289.85 14’071.30 14’400 12’200 16’102.50 13’491.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 15’504.10 15’504.10 9’800 9’800 52’197.15 52’197.15
8200 Forstwirtschaft 15’504.10 15’504.10 9’800 9’800 52’197.15 52’197.15
8209 Nichtbetrieb

9 FINANZEN UND STEUERN 7’151.55 11’805.15 8’600 12’000 22’856.60 26’621.95
9610 Zinsen 2’480.55 2’901.55 4600 4’700 7’406.95 7’590.75
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2’284.00 2’300 9’764.80 2’284.00
9951 Stiftungen 4’671.00 4’671.00 4’000 4’000 5’684.85 5’684.85
9990 Abschluss 1’948.60 1000 11’062.35

Total Aufwand 41’380.55 34’000 92’310.10
Total Ertrag 41’380.55 34’000 92’310.10

R E C H N U N G   2 0 2 5

Budget 2025Rechnung 2025 Rechnung 2024

Gemeinde Gontenschwil ORTSBÜRGERGEMEINDE

INVESTITIONSRECHNUNG
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

8 VOLKSWIRTSCHAFT 97’412.00 97’400
8200 Forstspezialschlepper 97’412.00 97’400

9 FINANZEN UND STEUERN 97’412.00 97’400
9990 Abschluss 97’412.00 97’400

Total Investitionsausgaben 97’412.00 97’400 0.00
Total Investitionseinnahmen 97’412.00 97’400 0.00

R E C H N U N G   2 0 2 5

Rechnung 2025 Budget 2025 Rechnung 2024
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Gemeinde Gontenschwil R E C H N U N G   2 0 2 5 EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1’229’342.23 221’265.46 1’142’700 177’400 1’235’995.60 243’115.68

0110 Legislative 30’025.10 60.00 37’800 33’520.80 210.00

0120 Exekutive 163’706.46 18’741.00 143’000 4’800 158’970.80 5’115.00

0210 Abteilung Finanzen und Steuern 602’383.45 135’012.61 559’500 110’000 610’913.50 110’269.65

0220 Allgemeine Dienste, übrige 380’928.82 66’093.30 343’900 55’300 381’205.85 120’603.68

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 52’298.40 1’358.55 58’500 7’300 51’384.65 6’917.35

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 754’649.16 362’505.29 728’800 339’300 785’135.70 365’061.30

SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110 Polizei 99’122.10 94’300 120’772.65

1400 Allgemeines Rechtswesen 125’861.00 80’906.00 121’200 59’300 124’324.65 61’618.30

1500 Feuerwehr 247’090.22 55’577.35 222’800 53’800 240’620.95 57’901.15

1506 Regionale Feuerwehrorganisation 223’561.04 223’561.04 225’000 225’000 239’772.75 239’772.75

1610 Militärische Verteidigung 11’808.45 11’800 12’559.65

1620 Zivilschutz 47’206.35 2’460.90 53’700 1’200 47’085.05 5’769.10

2 BILDUNG 2’648’479.86 115’759.90 2’688’900 111’600 2’607’820.25 157’943.15

2110 Kindergarten 124’834.57 140’300 150’063.51

2120 Primarstufe 721’131.77 16’765.50 730’500 17’000 566’549.31 24’016.15

2130 Oberstufe 688’649.85 742’100 705’105.90

2140 Musikschulen 58’984.55 49’500 48’137.05

2170 Schulliegenschaften 559’020.37 79’281.90 542’400 74’600 548’727.13 104’802.00

2190 Schulleitung und Schulverwaltung 101’570.80 109’700 105’263.35

2191 Volksschule Sonstiges 11’224.45 16’500 12’190.00

2200 Sonderschulen 155’650.00 19’712.50 160’000 20’000 206’560.00 29’125.00

2300 Berufliche Grundbildung 227’288.50 197’800 265’099.00

2990 Bildung, übriges 125.00 100 125.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 214’200.21 3’352.40 253’300 600 265’036.35 3’250.70

3110 Museen und bildende Kunst 14’480.16 30’700 14’394.45

3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 70.00

3210 Bibliotheken 18’229.10 800.00 20’600 19’073.85 800.00

3220 Konzert und Theater 17’074.00 2’552.40 15’600 300 17’328.85 2’405.70

3290 Kultur, übriges 31’145.30 42’300 300 73’438.12 45.00

3320 Massenmedien 2’822.15 2’400 2’400.00

3410 Sport 75’969.20 81’500 78’165.05

3420 Freizeit 50’194.60 55’900 55’880.28

3500 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 4’285.70 4’300 4’285.75

Rechnung 2024Rechnung 2025 Budget 2025
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Gemeinde Gontenschwil R E C H N U N G   2 0 2 5 EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Rechnung 2024Rechnung 2025 Budget 2025

4 GESUNDHEIT 601’865.91 605’400 720’756.89

4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 467’132.40 464’000 565’815.60

4210 Ambulante Krankenpflege 115’540.25 127’300 138’998.15

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 6’113.05 2’300 650.00

4330 Schulgesundheitsdienst 11’976.31 10’700 14’189.14

4340 Lebensmittelkontrolle 1’103.90 1’100 1’104.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 1’686’627.80 335’708.36 1’772’000 280’000 1’669’048.91 580’789.12

5240 Leistungen an Invalide 1.00

5310 Alters- und Hinterlassenvers. AHV 2’856.84 15’400 14’192.90

5350 Leistungen an das Alter 3’380.39 4’200 4’799.05

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 83’835.75 18’258.34 83’300 19’000 84’510.02 10’588.72

5440 Jugendschutz 110.00 200 761.75

5450 Leistungen an Familien 2’608.50 1’300 1’851.20

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 452’832.45 116’815.83 493’300 120’000 507’824.34 189’054.55

5730 Asylwesen 149’316.05 184’550.39 164’300 135’000 144’683.91 372’845.25

5790 Fürsorge, übriges 991’687.82 16’083.80 1’010’000 6’000 910’424.74 8’300.60

6 VERKEHR UND 600’912.89 17’760.20 658’800 4’500 677’282.20 15’572.05

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6130 Kantonsstrassen, übrige 41’816.30 41’900 43’646.20

6150 Gemeindestrassen 546’577.34 17’760.20 604’400 4’500 621’116.85 15’572.05

6210 Bahninfrastruktur 12’519.25 12’500 12’519.15

6290 Öffentlicher Verkehr, übriges

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG1’412’540.10 1’210’122.45 1’286’500 1’138’500 1’854’725.94 1’712’772.85

7101 Wasserwerk 408’139.51 408’139.51 369’600 369’600 524’905.00 524’905.00

7201 Abwasserbeseitigung 566’396.60 566’396.60 570’300 570’300 803’036.35 803’036.35

7300 Abfallwirtschaft 8’657.70 600.00 6’600 7’758.35

7301 Abfallwirtschaft 191’785.09 191’785.09 190’600 190’600 241’633.75 241’633.75

7410 Gewässerverbauungen 55’619.80 29’547.25 41’300 5’000 47’595.00 23’729.70

7500 Arten- und Landschaftsschutz 2’355.70 3’200 1’818.35

7710 Friedhof und Bestattung 93’369.25 10’585.00 86’800 3’000 84’616.09 14’985.05

7900 Raumordnung 86’216.45 3’069.00 18’100 143’363.05 104’483.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 6’250.20 62’546.14 5’900 63’300 4’917.30 63’363.26

8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 6’250.20 405.70 5’900 300 4’917.30 340.90

8710 Elektrizität 62’140.44 63’000 63’022.36
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Gemeinde Gontenschwil R E C H N U N G   2 0 2 5 EINWOHNERGEMEINDE

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Rechnung 2024Rechnung 2025 Budget 2025

9 FINANZEN UND STEUERN 522’181.44 7’348’029.60 487’200 7’514’300 585’451.82 7’264’302.85

9100 Allgemeine Gemeindesteuern 48’213.64 5’578’080.70 15’000 5’465’700 73’718.79 5’707’139.35

9101 Sondersteuern 8’053.20 208’222.25 7’000 225’500 8’622.05 226’452.80

9300 Finanz- und Lastenausgleich 564’200.00 564’000 491’300.00

9610 Zinsen 91’373.60 25’298.32 86’200 81’800 142’822.90 95’058.05

9630 Liegenschaften des FV 6’187.95 523’570.10 519’700 31’914.95 131’095.00

9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 800 854.05

9901 Bauamt 269’659.23 269’659.23 371’000 371’000 319’824.13 319’824.13

9905 Allgemeine Personalkosten

9951 Stiftungen 10’990.00 10’990.00 8’000 8’000 8’549.00 8’549.00

9990 Abschluss 87’703.82 168’009.00 277’800 284’030.47

Total Aufwand 9’677’049.80 9’629’500 10’406’170.96

Total Ertrag 9’677’049.80 9’629’500 10’406’170.96
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Gemeinde Gontenschwil EINWOHNERGEMEINDE

INVESTITIONSRECHNUNG
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1 ÖFFENTL. ORDNUNG UND 6’353.65 7’000
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1620 Zivilschutz 6’353.65 7’000

2 BILDUNG 208’538.24 210’000 158’658.75
2170 Schulliegenschaften 208’538.24 210’000 158’658.75

5 SOZIALE SICHERHEIT 1’799.00
5240 Leistungen an Invalide 1’799.00

6 VERKEHR UND 369’435.75 230’000 100’000 356’096.29
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6130 Kantonsstrassen, übrige 137’037.40
6150 Gemeindestrassen 232’398.35 230’000 100’000 356’096.29

7 UMWELTSCHUTZ UND 78’867.55 93’978.60 808’000 33’000 146’568.90 84’928.55
RAUMORDNUNG

7101 Wasserwerk 3’895.80 2’460.10 3’000 1’897.60 22’320.00
7201 Abwasserbeseitigung 74’971.75 91’518.50 760’000 30’000 136’971.75 62’608.55
7900 Raumordnung 48’000 7’699.55

9 FINANZEN UND STEUERN 93’978.60 663’195.19 133’000 1’255’000 254’228.55 828’824.94
9630 Liegenschaften des FV 167’501.00
9990 Abschluss 93’978.60 663’195.19 133’000 1’255’000 254’228.55 661’323.94

Total Investitionsausgaben 757’173.79 1’388’000 915’552
Total Investitionseinnahmen 757’173.79 1’388’000 915’552

Rechnung 2024Rechnung 2025 Budget 2025

R E C H N U N G   2 0 2 5
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RECHENSCHAFTSBERICHT 
2025

Einwohnergemeinde Gontenschwil

Anhang III

Gemeinde 

Gontenschwil
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Rechenschaftsbericht der Einwohnergemeinde 2025

Gemeinderat und Verwaltung haben sich im Berichtsjahr mit einer Vielzahl von Themen und Projekten 
beschäftigt, die wir Ihnen in diesem Rechenschaftsbericht zusammengetragen haben. 

Behörden und Kommissionen

In den nachfolgenden Behörden / Kommissionen haben sich im Jahr 2025 folgende Mutationen ergeben: 

Gemeinderat
Ellenberger Bruno (Austritt per 31.12.2025)
Erlanger Dominik (Austritt per 31.12.2025)

Feuerwehrkommission
Soland Roman (Austritt per 31.12.2025)

Finanzkommission
Kuhn Jürg (Austritt per 31.12.2025)

Museumskommission
Müller Sandra (Austritt per 31.12.2025)

Stimmenzähler / Wahlbüro
Bolliger Erika (Austritt per 31.12.2025)
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Gemeindeversammlungen
An der Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung vom 13. Juni 2025 haben die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger nachstehende Sachgeschäfte beraten und beschlossen: 

Einwohnergemeinde (Stimmberechtigte: 1’481  / Anwesende: 43)
1.	Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2024
2.	Rechenschaftsbericht des Gemeinderates pro 2024
3.	Kreditabrechnungen: 
	 a) Mehrzweckhalle Sanierung 3. Etappe
	 b) Ersatzneubau Brücke Fischerhübel
4.	Erfolgsrechnung und der Bilanz pro 2024
5.	Bruttokredite für die Sanierung und den Ausbau der Werkleitungen im Bereich Obere Egg / Eggrain
	 a) Neubau und Ersatz Kanalisationsleitung	 CHF	200’000.00
	 b) Ersatz Wasserleitung	 CHF	110’000.00
	 c) Ergänzung Strassenbeleuchtung	 CHF	 10’000.00

Ortsbürgergemeinde (Stimmberechtigte: 282 / Anwesende: 10)
1.	Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22. November 2024
2.	Rechenschaftsbericht des Gemeinderates pro 2024
3.	Erfolgsrechnung und der Bilanz pro 2024
4.	Wahlen für die Amtsperiode 2026 / 2029
	 – Finanzkommission
	 – Stimmenzähler

An der Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlung vom 28. November 2025 haben die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nachstehende Sachgeschäfte beraten und beschlossen: 

Einwohnergemeinde (Stimmberechtigte: 1’490 / Anwesende: 120)
1.	Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Juni 2025
2.	Kreditabrechnungen:
	 a) Sanierung Kesslergasse
	 b) Sanierung Tannenmoosstrasse
3.	Bestattungs- und Friedhofreglement; Totalrevision
4.	Budget 2026 der Einwohnergemeinde mit einem unveränderten Steuerfuss von 117% und einem 

mutmasslichen Aufwandüberschuss von rund CHF 350’000.00 
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Ortsbürgergemeinde (Stimmberechtigte: 282 / Anwesende: 39)
1.	Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 13. Juni 2025
2.	Budget 2026 der Ortsbürgergemeinde und des gemeinsamen Forstbetriebs der Gemeinden  

Gontenschwil, Leutwil und Zetzwil

Abstimmungen und Wahlen
Neben den eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen fanden im Berichtsjahr die Gesamt-
erneuerungswahlen für die Amtsperiode 2026 / 2029 statt. 

Gemeinderat
Im Berichtsjahr hat der Gemeinderat insgesamt 48 (48) Sitzungen durchgeführt. Nebst den wöchentlichen 
Gemeinderatssitzungen fanden zahlreiche weitere Sitzungen, Besprechungen und Augenscheine statt. 

Personelles
Im Jahr 2025 erfolgten folgende Personalmutationen: 

Abteilung Finanzen
Del Mese Michael (Austritt per 30.04.2025)
Müller Rolf (Eintritt per 01.07.2025)
Greber Laura (Eintritt per 11.08.2025)

Abteilung Steuern
Membrez Céline (Austritt per 31.07.2025)
Greber Laura (Eintritt per 11.08.2025)

Bauamt
Bolliger Michael (Eintritt per 01.11.2025)
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Kultur
Am Neujahrsapéro konnten rund 85 Teilnehmer/innen durch den Gemeinderat und die Kulturkommission 
in der Aula begrüsst werden. 

Die 1. August-Feier fand wetterbedingt in der Mehrzweckhalle statt. Die Festrede wurde von Christoph 
Riner, Nationalrat, gehalten. Die Feier wurde von der Musikgesellschaft musikalisch umrahmt. Für die 
Bewirtung und das leibliche Wohl sorge der Gemischte Chor. 

Am Bettag nahmen 110 Personen am Erzähltal teil. Fünf pensionierte Pöstler schilderten ihr damaliges 
Pöstlerleben. Zudem wurde auch Einblick in das Pöstlerleben im heutigen digitalen Zeitalter gewährt. 

Bei strahlendem Sonnenschein zog der Internationale Museumstag am 18. Mai 2025 zahlreiche Besucher 
in die Museen der Region. Die angenehmen Temperaturen luden zum Verweilen ein – nicht nur in den 
Ausstellungen, sondern auch im Aussenbereich, wo kulinarische Köstlichkeiten wie Risotto, Bratwürste, 
Hot Dog, Kuchen und Kaffee angeboten wurden. Ein besonderes Highlight war die Sonderausstellung 
«Die Bahn kommt ins Tal», die auf reges Interesse stiess.

Am 6. Dezember 2025 fand im stimmungsvollen Ambiente des Dorfmuseums Gontenschwil der  
9. Adventsmarkt statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus dem Dorf und der Umgebung nutz-
ten die Gelegenheit, sich gemeinsam auf die Adventszeit einzustimmen. Zahlreiche Aussteller/innen  
boten ihr selbstgemachtes Handwerk und verschiedene Leckereien an. Auch für das leibliche Wohl war 
bestens gesorgt. 
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Statistische Angaben (Zahlen in Klammern = Vorjahr)

Im Jahr 2025 wurden auf dem Friedhof unserer Gemeinde folgende Bestattungen vorgenommen:
Erdbestattungen	 4	 (3)
Urnenbeisetzungen in bestehendes Erdreihengrab	 1	 (0)
Urnenbeisetzungen in neues Urnenreihengrab	 0	 (1)
Urnenbeisetzungen in bestehendes Urnenreihengrab	 1	 (1)
Urnenbeisetzungen auf bestehendem Familiengrab	 0	 (0)
Urnenbeisetzungen in neuer Urnenwand	 4	 (6)
Urnenbeisetzungen in bestehende Urnenwand	 0	 (1)
Urnenbeisetzungen auf Gemeinschaftsgrab	 1	 (5)
Keine Beisetzung / Bestattung auf dem Friedhof Gontenschwil	 10	 (8)

In der Gemeinde Gontenschwil sind 299 Hunde (305) eingelöst worden.

Die Statistik der Abfallentsorgung zeigt, dass gegenüber dem Vorjahr die Kehrichtmenge, welche der 
Kehrichtverbrennungsanlage zugeführt wurde, mit 349 Tonnen (336) gegenüber dem Vorjahr um 13 
Tonnen gestiegen ist. Beim Grüngut waren es 228 Tonnen (245). Zudem wurden in der Multisammelstelle 
33 Tonnen Altpapier/Karton (33) und 14 Tonnen Altglas (12) abgegeben. Die gesammelte Menge an 
Alteisen lag bei rund 7 Tonnen (10). 

Im Jahr 2025 erteilte der Gemeinderat Baubewilligungen für 
Einfamilienhäuser	 0	 (4)
Mehrfamilienhäuser	 1	 (1)
Gewerbe- und Industriebauten	 0	 (3)
Landwirtschaftliche Bauten	 2	 (0)
Öffentliche Gebäude / Anlagen	 0	 (0)
Garagen, Carport, Parkplätze und andere Nebengebäude	 7	 (3)
Kleinere Bauvorhaben	 15	 (23)
Umbauten	 6	 (4)
Nutzungsänderungen	 4	 (2)
Luft / Wasser-Wärmepumpe	 0	 (9)
Photovoltaikanlage	 4	 (1)
Abbruch bestehende Gebäude	 3	 (2)
Versorgungs- und Kommunikationsanlagen	 2	 (2)
Naturschutz / Gewässer / Aufwertungen	 3	 (2)
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Dem Tätigkeitsbericht des Pilzexperten können folgende Zahlen entnommen werden:
Anzahl Pilzkontrollen und Beratungen	 131	 (188)
Zur Kontrolle vorgelegte Pilze	 147 kg	 (260 kg)
Zum privaten Verzehr freigegebene Pilze	 120 kg	 (230 kg)
Nicht freigegebene (giftige, ungeniessbare) Pilze	 27 kg	 (39 kg)

Im Berichtsjahr nahm das Betreibungsamt folgende Handlungen vor:
Betreibungen	 953	 (1’125)
Rechtsvorschläge	 79	 (70)
Pfändungen	 500	 (611)
Konkursandrohungen	 55	 (48)
Verlustscheine	 289	 (257)
Verwertungen	 508	 (440)

Im Berichtsjahr ist ein ordentliches Einbürgerungsgesuch eingereicht worden. Zudem wurden zwei 
Erhebungsberichte für die erleichterte Einbürgerung erstellt. 

Per 31. Dezember 2025 meldet die Abteilung Einwohnerdienste folgende Einwohnerzahlen und Mutationen:
Gesamtbevölkerung	 2’250	 (2’210)
Schweizer	 1’754	 (1’746)
Ausländer	 496	 (464)
Männer	 1’177	 (1’156)
Frauen	 1’073	 (1’054)
Zuzüge	 229	 (206)
Wegzüge	 183	 (187)
Anträge für Identitätskarten	 94	 (99)
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Sicherheit / Verkehr
Das Feuerwehrkorps Gontenschwil-Zetzwil wies im Berichtsjahr 2025 einen Bestand von 78 aktiven 
Feuerwehrangehörigen (75) auf. Die Alarmübung wurde am 21. Mai 2025 durchgeführt. Die Feuerwehr 
Gontenschwil-Zetzwil musste im Jahr 2025 zu 22 Ernstfalleinsätzen (31) ausrücken.

Der Gemeindeverband Bevölkerungs- und Zivilschutz aargauSüd hat insgesamt 2’945 (2’682) Diensttage 
geleistet. Unteranderem wurden 700 (182) Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft absolviert. Der ef-
fektive Personalbestand per Ende 2025 liegt bei 206 (223) Schutzdienstpflichtigen. 

Vom 20. bis 22. Juni 2025 fand in Menziken das 118. Aargauer Kantonalschwingfest statt. Die ZSO 
aargauSüd nahm eine zentrale Rolle in der Organisation des Schwingfests ein. Über zehn Tage stan-
den rund 100 Angehörige des Zivilschutzes im Einsatz. Intensive Vorbereitungsarbeiten, konzentrier-
tes Arbeiten während dem Auf- und Abbau sowie starke Präsenz während dem Schwingfest führte zu 
einem unvergesslichen Erlebnis für die Mannschaft.

Im September 2025 fand auf dem Gelände der Alu Menziken eine gross angelegte Sanitätsübung statt. 
Gemeinsam mit den Partnerorganisationen der Region – Feuerwehr, Sanitäts- und Samaritervereinen 
– wurden insgesamt acht Ausbildungsstationen vorbereitet, an denen die Teilnahmenden praxisnah 
verschiedene medizinische Notfälle trainieren konnten. 

Laut Jahresbericht 2025 der Regionalpolizei aargauSüd wurden im vergangenen Jahr 22 
Geschwindigkeitskontrollen (19) in Gontenschwil durchgeführt. Die Übertretungsquote lag bei 7 %. In 
Gontenschwil mussten total 832 (759) Anzeigen/Ordnungsbussen bei Geschwindigkeitskontrollen aus-
gesprochen werden. Für die Verkehrsinstruktion wurden in Gontenschwil 40.5 Stunden (32.25) aufge-
wendet. Die Repol aargauSüd musste im vergangenen Jahr zu 122 Einsätzen (103) nach Gontenschwil 
ausrücken und leistete für die Gemeinde total 1020 (936) Arbeitsstunden.

Der Gemeinderat dankt allen Kommissionen und Funktionären sowie dem haupt- und nebenamtlichen 
Personal für die im vergangenen Jahr erbrachten guten Leistungen zum Wohle und im Interesse unse-
rer Gemeinde. Ein herzlicher Dank gebührt der Bevölkerung für das der Behörde und der Verwaltung 
entgegengebrachte Vertrauen. 






